
Bekanntmachung der Stadt Papenburg 
 

Verlängerung der Auslegungszeiten aufgrund der aktuellen Corona-Krise 
 
 

Bauleitplanung der Stadt Papenburg  
 
1. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 47 „Nördlich Turmkanal“ 

 
2. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 11 „Gewerbegebiet Rheiderlandstraße / Ecke 

Russellstraße“, 2. Änderung, gemäß § 13a BauGB 
 

 
a) Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 (1) BauGB 

 
b) Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB 
 

 
Mit der Bekanntmachung vom 27.02.2020 wurde neben der Aufstellung der o. g. genannten 
Bauleitpläne auch die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung für die Zeit vom 09.03. bis ein-
schließlich 24.03.2020 bekannt gemacht. Da das Rathaus aufgrund der Corona-Krise für den 
Publikumsverkehr geschlossen werden musste, konnte die frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden. Aus diesem Grund wird die Frist zur Ausle-
gung der o. g. Bauleitpläne mit den dazugehörigen Unterlagen verlängert.  
 
Die (gesetzlich zwingend vorgeschriebene) Auslegung der Vorentwürfe der genannten Bauleit-
pläne in Papierform erfolgt in einem separaten Bereich des Rathauses (Eingangsbereich Anbau), 
Hauptkanal rechts 68/69, 26871 Papenburg  
 

 bis einschließlich 27.04.2020 
 

während der Dienststunden. Zur Öffentlichkeit zählen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 BauGB auch Kin-
der und Jugendliche. Der Auslegungsraum darf nur einzeln betreten werden. 
 
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes wird darum gebeten, die Unterlagen auf elektroni-
schem Weg einzusehen (siehe unten) und Stellungnahmen ebenfalls auf diesem Weg abzuge-
ben. Im Übrigen gelten selbstverständlich auch hier die Vorgaben der Allgemeinverfügung 
zum Versammlungsverbot von mehr als zwei Personen sowie das Abstandsgebot.  
 
Während der Auslegungsfrist können die Informationen über die Planungen auf den Internet-
seiten der Stadt Papenburg https://stadt.papenburg.de/bauen/bauleitplanung/ abgerufen 
werden (siehe Planbeteiligung online). 
 
Falls Sie Fragen haben und weitere Informationen zu den Bauleitplänen benötigen oder Ihre 
Stellungnahme mündlich zur Niederschrift vortragen möchten, bitten wir um vorherige telefo-
nische Terminvereinbarung.  
 
Fachbereich Planen /Umwelt 
 
Herr Strentzsch   Tel. 04961 – 82 256 
Frau Düttmann   Tel. 04961 – 82 293 

https://stadt.papenburg.de/bauen/bauleitplanung/


Im Zusammenhang mit dem Datenschutz weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass ein Bebau-
ungsplanverfahren ein öffentliches Verfahren ist und daher in der Regel alle dazu eingehenden 
Stellungnahmen in öffentlichen Sitzungen beraten und entschieden werden, sofern sich nicht 
aus der Art der Einwände oder der betroffenen Personen ausdrückliche oder offensichtliche 
Einschränkungen ergeben. Soll eine Stellungnahme nur anonym behandelt werden, ist dies auf  
derselben eindeutig zu vermerken.  

 
Die Geltungsbereiche der oben genannten Bauleitpläne ergeben sich aus den nachstehenden 
Kartenausschnitten (Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinforma-
tion und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN)) 
 
1. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 47 „Nördlich Turmkanal“ 

 

 
 
2. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 11 „Gewerbegebiet Rheiderlandstraße / Ecke 

Russellstraße“, 2. Änderung, gemäß § 13a BauGB 
 

 



 
 
Papenburg, den 09.04.2020 
 
Stadt Papenburg  
Der Bürgermeister 

 

 


